
 

 

MEDIENMITTEILUNG Bern, 17. März 2016 

Unternehmenssteuerreform III: Ausgleich auch für Städte und Gemeinden 

Der Schweizerische Städteverband ist sehr erfreut über den Entscheid des Nationalrats, die 

Kantone dazu anzuhalten, bei der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III auch die Städ-

te und Gemeinden zu berücksichtigen. Ein entsprechender Antrag von Nationalrat de Buman 

(CVP/FR) wurde mit 108 zu 81 Stimmen angenommen. Damit anerkennt der Nationalrat, dass 

auch die kommunale Ebene direkt von der Unternehmenssteuerreform III betroffen ist und an-

gesichts der drohenden Steuerverluste auf verbindliche Ausgleichsmassnahmen angewiesen 

ist – ein Etappensieg für den Städteverband.   

Der Nationalrat hat sich in seiner heutigen Debatte zur Unternehmenssteuerreform III (USR III) für 

eine Ergänzung des Gesetzes über die direkte Bundessteuer ausgesprochen, die die Kantone daran 

erinnert, die Auswirkungen der Umsetzung der USR III auf ihre Gemeinden zu berücksichtigen. Der 

Nationalrat trug damit dem Umstand Rechnung, dass auch Städte und Gemeinden im Zuge der Un-

ternehmenssteuerreform III grosse Verluste zu gewärtigen haben werden, gehören die Steuern juristi-

scher Personen mit einem Anteil von bis zu 50 Prozent doch zu den ergiebigsten Steuern auf kommu-

naler Ebene.  

Aus Sicht des Städteverbands wäre es allerdings notwendig und folgerichtig gewesen, auch den Kan-

tonsanteil an den direkten Bundessteuern zu erhöhen. Im Gegensatz zum Ständerat beliess der Nati-

onalrat den Betrag der vertikalen Ausgleichsmassnahmen des Bundes jedoch bei 1 Milliarde Franken. 

Damit wird nur ein Teil der zu erwartenden Verluste auf kantonaler und kommunaler Ebene abgefedert 

werden können. Nach Schätzungen des Städteverbands käme es nämlich allein auf der kommunalen 

Ebene zu Steuerausfällen im Umfang von 1,3 Milliarden Franken, wenn die kantonalen Gewinnsteuern 

wie vom Bundesrat erwartet auf durchschnittlich 16 Prozent gesenkt würden.  

Ablehnung zinsbereinigte Gewinnsteuer   

Zu Besorgnis Anlass gibt der Entscheid des Nationalrats, eine zinsbereinigte Gewinnsteuer einzufüh-

ren. Dies wäre mit gravierenden Folgen für die Städte und Gemeinden verbunden, die selbst einen 

wesentlichen Beitrag zur Standortattraktivität der Schweiz leisten. Der Städteverband hofft, dass der 

Ständerat diese Massnahme im Differenzbereinigungsverfahren korrigiert und damit nicht zu verkraft-

ende Steuerausfälle abwendet.  

Weitere Informationen: 

Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn Präsident Schweiz. Städteverband, Nationalrat, 079 415 58 88. 

Daniel Leupi, Finanzvorsteher der Stadt Zürich, Präsident Konferenz der städtischen Finanzdirektorin-

nen und -direktoren KSFD, 044 412 32 00. 

Florence Germond, Finanzvorsteherin der Stadt Lausanne, Vizepräsidentin KSFD, 021 315 72 00. 

Silvia Steidle, Finanzvorsteherin der Stadt Biel, Vizepräsidentin KSFD, 032 326 13 11. 
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Hintergrundinformationen zum Schweizerischen Städteverband 

Der Städteverband zählt 131 Mitglieder. Er vertritt die Interessen und Anliegen der Städte, 

Agglomerationen und städtischen Gemeinden und ist damit die Stimme der urbanen Schweiz, in 

der rund drei Viertel der Schweizer Bevölkerung leben und 84 % der Wirtschaftsleistung unseres 

Landes erbracht werden. 

 

Hintergrundinformationen zur Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und 

-direktoren KSFD 

Die im August 2014 gegründete Konferenz ist eine Sektion des Städteverbandes. Ihre zurzeit 25 

Mitglieder setzen sich für eine stabile und berechenbare Finanz- und Steuerpolitik im Sinne der 

Städte und städtische Gemeinden als wirtschaftliche Lokomotiven des Landes ein. Die Konferenz 

will entsprechend der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung der Städte in wichtigen 

finanz- und steuerpolitischen Fragen auf Bundes- und kantonaler Ebene mitreden können. 

 


